
II- ~S~ 1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

T3un(lcs:r~~ .. {JistcI'ilJ.m f~ir 
Land- und Forstwirtschaft 
Zl.: ;42.891 - G / 1973 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Wien,.197305 17 

AfoJ IA.B. 

B e a n t W 0 r tun g zu AAJ>, IJ. 
Ab 

Präs. aRL? __ ~'_J4aLj~73 
der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der geord-
neten zum Nationalrat Steiner und Genossen (ÖVP) , Nr. 
1186/J, vom 21. März 1973, betreffend zweckwidrige Ver-
wendung von Geldmitteln für absatzfördernde Maßnahmen 
bei Milch. 

Anfrage: 

1. Warum wurden die Mittel für absatzfördernde Maßnahmen 
nicht widmungsgemäß verwendet? 

2~ In welcher HÖhe wurden die Mittel nach§§ 9, 17 und 
,21 MOG für andere als für absatzfördernde Maßnahmen 

verwendet? 

3. Ist die gesetzmäßige Bedeckung der Milchpreisstützung 
für die zu erwartende tatsächlich angelieferte Milch­
menge im Jahre 1973 sichergestellt? 

Antwort: 
Zu 1.: Die Anfrage geht davon aus, daß - zumindest teil­

weise - die Einnahmen gemäß §§ 9 und 17 Markt­
ordnungsgesetz 1967 entgegen den gesetzlichen 
Zweckbindungen verwendet wurden. Diese Annahme 
trifft nicht zu. 

Die aus dem Importausgleich gemäß § 17 MOG stam­
menden Mittel wurden im Sinne der gesetzlichen 
Zweckbindung zur Gänze für absatzfördernde Maß­
nahmen verwendet. 

Hinsichtlich der Einnahmen gemäß § 9 MOG ist fest­
zuhalten, daß für deren Verwendung zwei gesetzliche 
Zweckbindungen - absatzfördernde Maßnahmen und . 
Verbesserung "des Erzeugerpreises der Milch - be-
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stehen. Dementsprechend hat Artikel 111 Abs. 7 
des Bundesfinanzgesetz.,es f;lir, das Jahr 1972 die 
Beträge"de:r;, An$ät ~-~'''1'j6'2T1'6''';und'='1/6216&''insowei t 
für .gegens~itig deck:ungsf'ä.hig'erklärt, als ·die ' .' " 

DurchführY:Il.g de~ Bestimmung des'§ 9 'Abs ~ '4 Markt- . 

ordnungsgeset~'.1.967, ;BGB1. ·Nr. 36/1968"; dies' e:r::~··; ".-' _.; 
fordert. Sowohl" ciie 'Entstehungsgeschichte, als'.r .,\ 

auch die Formulierung des derzeit geltenden' § 9',,,,; 
Abs. 4 MOG lassen erkennen, daß keine der beiden .: 

Z;.veckbindungen den Vorrang vor der anderen be-
'sitzt'" Die' i~ '1!ergc:ul'genen Jahr erfolgte teilV{efs<t~·'i"~;:~~:_·~ 
Heranziehung von § 9-Mitteln für Zwecke der Milch.;.. . ;" . 

. . 
p~~is'stüt:iUrig stell tsioh daher als eine MaßnahmE?::: . 

dar, die in voller Uber~instimm~ng 'mi t der Gesetzes ....... , . 
-', .. -''7'", :.. I,.: ... ":.: 

lage getroffen wurde und mit der efn wesentlicl.'ler, 

Beitrag.izu,r Einkommenssicherung der MilchliefeL.',. '.' 
.... ranten -geleistet wurde, da hiedurdh 'unter Be- ;.". 

Zu 2.: 

Zu 3.: 

dachtnaJ:'t..me auf die erforderliche Finanzierung-.: ' 

von Absatz- und Verwertungsmaßnahmen die recht ... ~': 
zeitige und vollständige Auszahlung der Milch-

,-
.I~ • ':". 

pr~isstützung sichergestellt wurde. ..' .. /:. -- .... ~ .... ," 

.. ....; 

. , 

Im Jahre 1972 wurden i~VS § 9:"Mitteln 107/341.bo0,~ 
Schilling für die Milchpreisstüttung verwendet. 

;; j • • 

Die MilchprBisstützung wird. im Jahr 1973 der 
tatsG.chlichen Anlief,erun~ entsprechend flüssig 

. . . 

gemacht '. .~. ;' . r,' 

," c ' 
,i .• , 

Der Bundesmi!;l.:LstJr: 

.i:" 

, , t . 
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